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Vorwort

Vorwort

Ein Buch, das auf die IHK-Weiterbildungsprüfung „Fachberater/in für Finanzdienst-
leistungen“ vorbereitet und gleichzeitig „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“ heißt - 
widerspricht sich das nicht? 

Dieses Buch zeigt Ihnen, dass dem nicht so ist: 

1. Der in der Finanzdienstleistungsbranche etablierte öffentlich-rechtliche Weiterbil-
dungsabschluss „Fachberater/in für Finanzdienstleistungen“ ist von vielen Praktikern 
mitgestaltet worden. Die letzte Aktualisierung fand vor wenigen Jahren statt und so 
sind die Inhalte äußerst wichtig für jeden, der täglich mit Kunden umgeht und diese 
berät. Dadurch, dass sich die Inhalte dieses Buches an dem Rahmenlehrplan orien-
tieren, decken sie gleichzeitig sehr viele Themen der Beratungspraxis ab. 

2. Dieses Buch ist so geschrieben, dass Sie es sowohl zur gezielten Prüfungsvorbe-
reitung als auch in der Praxis als ständigen Begleiter einsetzen können. Aufbauend 
auf unserer fast 20-jährigen Erfahrung in Schulungen und Seminaren für Banken, 
Versicherungs- und Vertriebsunternehmen von Finanzdienstleistungen, werden Ihnen 
in den einzelnen Kapiteln nicht nur die Produkte unternehmensunabhängig erläutert, 
sondern auch rechtliche Grundlagen sowie wertvolle Tipps für die Praxis gegeben. 
Ein ausführliches Stichwortverzeichnis ermöglicht ein schnelles Auffinden von The-
mengebieten. 

3. Die Herausgeber Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke und Frank Rottenbacher 
sind Vorstände der Berliner GOING PUBLlC! Akademie für Finanzberatung AG 
(http://www.going-public.edu), dem bundesweit führenden Anbieter von Vorberei-
tungsstudiengängen zum/-r „Fachberater/in für Finanzdienstleistungen (IHK)“ sowie 
„Fachwirt/in für Finanzberatung (IHK)“. Herr Daniel Ziska ist als Steuerberater Vor-
stand der Berliner GPC Unternehmer- und Steuerberatungsgesellschaft AG, deren 
Mandantschaft ebenfalls schwerpunktmäßig aus dem Finanzdienstleistungsbereich 
kommt. 

In dieser 6. Auflage werden alle Themengebiete aus den bis einschließlich Frühjahr 
2009 geschriebenen IHK-Klausuren zum/-r „Fachberater/in“ berücksichtigt. Ergänzend 
sind die Erfahrungen der Autoren aus mehreren Prüfungsausschüssen eingeflossen. 
Selbstverständlich ist der komplette Rahmenlehrstoffplan in beiden Bänden abgedeckt. 
Zum Teil finden Sie die jeweiligen Inhalte aus didaktischen Gründen hier jedoch in einer 
anderen Reihenfolge wieder. 

Insgesamt bestätigt das Feedback zu den erfolgreichen vorherigen Auflagen diesen 
Ansatz. Dieses Buch ist somit kein Vertriebshandbuch mit Verkaufsstrategien. Vielmehr 
erhalten Sie Wissen bereitgestellt. Ein Finanzberater oder -planer muss heute ein Allfi-
nanzberater sein, der auch über die steuerlichen Konsequenzen Auskunft geben kann, 
Liquiditätsströme beachtet und seine Beratung auf betriebs- und volkswirtschaftlicher 
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Vorwort

Grundlage durchführt. Umfangreiches Fachwissen schafft Wettbewerbsvorteile in einem 
Markt, der zurzeit über höhere Zugangsbeschränkungen diskutiert. 

Bei der Erstellung des Buches haben wir vielfältige Unterstützung erhalten. Wir bedanken 
uns herzlich bei allen Co-Autoren für Ihre hervorragende Arbeit; Dipl. Sozialpädagoge 
Michael Heinrichs für seine fachliche Unterstützung, Herrn Sven Greger für seine Unter-
stützung im Kapitel Finanzmathematik sowie bei allen unseren Seminarteilnehmern und 
Dozenten für Ihre konstruktiven Verbesserungsvorschläge. 

Über kritische Zuschriften sowie Verbesserungsvorschläge freuen wir uns sehr! Wann 
und wofür Sie dieses Buch auch einsetzen: Wir wünschen Ihnen hierbei viel Erfolg.

Ihre

Wolfgang Kuckertz
Ronald Perschke
Frank Rottenbacher
Daniel Ziska

Berlin im Oktober 2009
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Die Autoren

Die Herausgeber

Wolfgang Kuckertz, Ronald Perschke, Frank Rottenbacher und Daniel Ziska sind die 
Gesellschafter der GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG in Berlin (http://
www.going-public.edu). Das Unternehmen ist ein Personalentwicklungsinstitut speziell 
für die Finanzdienstleistungsbranche. Seit Jahren ist die GOING PUBLIC! Akademie für 
Finanzberatung AG Marktführer für die Studiengänge „Fachberater/in für Finanzdienstlei-
stungen (IHK)“ und „Fachwirt/in für Finanzberatung (IHK) “.

Herr Kuckertz, Herr Perschke und Herr Rottenbacher bilden den Vorstand des Unter-
nehmens. Herr Ziska ist Aufsichtsratsvorsitzender der GOING PUBLIC! Akademie für 
Finanzberatung AG und in seiner hauptberuflichen Tätigkeit Vorstand der GPC Unterneh-
mer- und Steuerberatungsgesellschaft AG (http://www.team-gpc.de). Diese Gesellschaft 
ist auf Mandanten aus dem Finanzdienstleistungssektor spezialisiert.

Die Autoren

Wolfgang Kuckertz
Jahrgang 1967

An den Kapiteln „Bankprodukte für private Haushalte“ 
und „Finanzmathematik“ hat Herr Wolfgang Kuckertz 
seit der ersten Auflage mitgewirkt und seitdem die nach-
folgenden Auflagen überarbeitet und aktualisiert.

Herr Kuckertz ist Vorstand der GOING PUBLIC! Akade-
mie für Finanzberatung AG, die sich auf die Personalent-
wicklung im Finanzdienstleistungsbereich spezialisiert 
hat. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK) 
hat er eine Fortbildung zum Fachwirt für Finanzberatung 
(IHK) absolviert. An der TU Berlin studierte er erfolg-
reich Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten 
„Bankbetriebslehre“ sowie „Personalwesen und Füh-
rungslehre“. 1990 gründete er zusammen mit den Co-

Herausgebern die heutige GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG.

Herr Kuckertz ist seit mehr als 19 Jahren als Trainer, Coach und Dozent zu Themen 
der Geldanlage, Wirtschaftslehre und Rechnungswesen tätig. Er ist Mitherausgeber und 
Co-Autor der drei Werke „Praxiswissen Finanzdienstleistungen“, „Finanzberatung für 
gewerbliche Kunden“ sowie „Versicherungsfachmann/-frau (IHK)“. Seit vielen Jahren ist 
er Mitglied eines Prüfungsausschusses „Bankkaufmann/-frau“ an der IHK Frankfurt/Oder 
sowie im Ausschuss „Fachwirt/in für Finanzberatung“ bei mehreren Kammern.
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Die Autoren

Frank Rottenbacher
Jahrgang 1969

Das Kapitel „Immobilien und Bausparen“ wurde in der 
ersten Auflage von Herrn Frank Rottenbacher erstellt 
und seitdem in den nachfolgenden Auflagen von ihm 
überarbeitet und aktualisiert.  

Herr Rottenbacher ist Vorstand der GOING PUBLIC! 
Akademie für Finanzberatung AG, die sich auf die 
Personalentwicklung im Finanzdienstleistungsbereich 
spezialisiert hat. Nach seinem Abitur hat er eine Ausbil-
dung zum Bankkaufmann (IHK) erfolgreich abgeschlos-
sen. Im Anschluss daran war er bei der Bayerischen 
Vereinsbank als Kundenberater tätig. 1990 gründete 
er zusammen mit den Co-Herausgebern die heutige 
GOING PUBLIC! Akademie für Finanzberatung AG. 

1997 schloss er erfolgreich die Weiterbildung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) ab 
und legte 2001 vor der IHK zu Berlin die Ausbilder-Eignungsprüfung ab. 2004 wurde 
er in den Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. gewählt und 
ist dort für die politische Interessenvertretung unabhängiger Finanzdienstleister sowie 
Qualifikationsfragen zuständig. 

Herr Rottenbacher ist seit mehr als 19 Jahren erfolgreich als Trainer und Dozent zu den 
Themen Rechnungswesen, Volks- und Betriebswirtschaftslehre sowie Bankbetriebs-
lehre tätig. Er ist Mitherausgeber und Co-Autor der Werke „Praxiswissen Finanzdienst-
leistungen“, „Finanzberatung für gewerbliche Kunden“, „Versicherungsfachmann/-frau 
(IHK)“, „Kaufleute für Versicherungen und Finanzen (IHK)“ sowie zahlreicher Broschüren, 
die ebenfalls bei der LexisNexis® Deutschland GmbH erschienen sind. Seit 1994 ist er 
Mitglied eines Prüfungsausschusses „Bankkaufmann/-frau“ in Potsdam und seit 1999 
Mitglied der Prüfungsausschüsse „Fachberater/in für Finanzdienstleistung“ und „Fach-
wirt/in für Finanzberatung“ der IHK zu Berlin.
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Die Autoren

Wolfgang Kolodzik
Jahrgang 1970

Herr Wolfgang Kolodzik betreut das Kapitel „Versicher-
ungsprodukte für private Haushalte“ seit der vierten 
Auflage und überarbeitet und aktualisiert seitdem die 
nachfolgenden Auflagen.

Herr Kolodzik hat nach seinem Schulabschluss eine 
Ausbildung zum Beamten des mittleren nichttech-
nischen Dienstes abgeschlossen. Nach einem beruf-
lichen Aufstieg in den gehobenen nichttechnischen 
Dienst und einem erfolgreichen Studium zum Verwal-
tungswirt FH hat Herr Kolodzik 2001 den Weg in den 
Außendienst eines großen Versicherers gewählt. Um 
seine Tätigkeit auch fachlich zu untermauern, hat er 
2001 die Prüfung zum Versicherungsfachmann, 2003 

die Prüfung zum Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) und im Februar 2007 die 
Prüfung zum Fachwirt für Finanzberatung (IHK) erfolgreich abgelegt. Seit 2002 hat er ein 
eigenes Versicherungsbüro.

Als Dozent ist Herr Kolodzik seit 2005 für die GOING PUBLIC! Akademie für Finanzbera-
tung AG rund um das Themengebiet Versicherungsprodukte tätig.
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TEIL 1 

VERSICHERUNGSPRODUKTE FÜR  

PRIVATE HAUSHALTE

1    Grundlagen des Versicherungswesens 

1.1  Gefahren und ihre wirtschaftlichen Folgen

Gefahren bedrohen Privatpersonen und Unternehmen in jeder Lebenssituation. Der Ein-
tritt von Gefahren ist meist mit erheblichen Schäden verbunden.

Unter dem Begriff Gefahr wird die Möglichkeit des Eintritts eines wirtschaftlich nachteili-
gen Ereignisses verstanden.

Anstelle von Gefahr spricht man häufig auch von Risiko. Grundsätzlich haben beide 
Begriffe dieselbe Bedeutung, doch bezeichnet das Wort Risiko in der Versicherungswirt-
schaft auch das versicherte Objekt (Wagnis).

Beispiel:

Ein Kraftfahrzeug ist ein versichertes Risiko bzw. Wagnis innerhalb der Kraftfahrzeug-

Haftpflicht- und -Kaskoversicherung.

Gefahren können sich sowohl an einer Person als auch an Sachen oder dem Vermögen 
verwirklichen.

Sachen z. B.
• Einbruchdiebstahl
• Brand
• Unwetter

Vermögen z. B.
• Schadenersatzleistung
• Prozesskosten
• Gewinnausfall bei

Betriebsunterbrechung

Abbildung: Gefahrenverwirklichung

Personen z. B.
• Krankheit
• Unfall
• Invalidität
• Tod

Eintritt des Ereignisses an

Die Ereignisse lassen sich auf verschiedene Ursachen zurückführen:

•	 durch	das	menschliche	Verhalten	nicht	beeinflussbare	Ereignisse	oder	durch	Eigen-
schaften von Sachen oder Personen (objektives Risiko),

•	 durch	menschliches	Verhalten	oder	Fähigkeiten	(subjektives	Risiko).
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TEIL 1    VERSICHERUNGSPRODUKTE FÜR PRIVATE HAUSHALTE 

 

subjektiv z. B.
• ungesunde Lebensweise
• riskantes Fahrverhalten eines

Kraftfahrers
• nachlässiger Feuerschutz

Abbildung: Objektives und subjektives Risiko

objektiv z. B.
• Naturgewalten
• Bauart von Gebäuden
• Lebensalter

Risiko

Der Eintritt von wirtschaftlich nachteiligen Ereignissen führt zu Schäden, die das Ver-
mögen des Geschädigten beeinträchtigen (materielle Schäden). Diese Schäden können 
eine Person, Sachen oder das Vermögen als Ganzes betreffen. Daneben entstehen auch 
Schäden, die nicht in Geld messbar sind (immaterielle Schäden).

immateriell
• seelischer Schmerz über den Verlust

eines nahen Angehörigen
• körperliche Schmerzen nach einem

Unfall

Abbildung: Materielle und immaterielle Schäden

materiell
• Personenschäden

(z. B. Unfall oder Tod)
• Sachschäden

(Beschädigung oder Verlust einer
Sache)

• reine Vermögensschäden
(Entstehung finanzieller Aufwendungen,
z. B. Anwaltskosten)

Schäden

1.2 Maßnahmen zur Risikominderung

Das Verlangen und Streben nach Sicherheit veranlasst Menschen, sich gegen Risiken 
zur Wehr zu setzen und Vorkehrungen zu ihrer Abwehr und Bekämpfung zu treffen. Dazu 
stehen ihnen verschiedene vorbeugende Maßnahmen zur Verfügung.

1.2.1  Schadenverhütung und Schadenminderung

Schadenverhütende Maßnahmen zielen auf die Abwendung oder Vermeidung der 
Gefahr und damit auf die Verhütung des Schadeneintritts ab. Sie setzen eine frühzeitige 
Erkennung der Risiken voraus. Der Verhütung von Schäden wird von staatlicher Seite ein 
hoher Stellenwert eingeräumt. Durch Unfallverhütungsvorschriften für Betriebe, Brand-
schutzbestimmungen und Vorschriften des Straßenverkehrsrechts sollen die Bürger vor 
dem Eintritt drohender Gefahren geschützt werden.
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Beispiel:

Die Zahl der Verkehrstoten hat sich deutlich verringert, seitdem Autofahrer zum Anlegen von 

Sicherheitsgurten und Motorradfahrer zum Tragen von Sturzhelmen gesetzlich verpflichtet 

sind.

Aufgrund der Vielzahl drohender Gefahren und der mit ihrem Eintritt verbundenen Schä-
den sind auch Privatpersonen und Unternehmen bestrebt, eigene Vorkehrungen zur 
Schadenverhütung zu treffen.

Beispiel:

Spezielle unfallverhütende Betriebseinrichtungen oder die regelmäßige Inspektion von 

Maschinen	reduzieren	die	Unfallgefahr	für	Betriebe.	Feuermelder,	Blitzableiter	und	Alarman-

lagen bieten Unternehmen und Privatpersonen Schutz vor drohenden Risiken.

Der Eintritt von Schäden ist aber nicht immer zu vermeiden. Deshalb müssen vorbeu-
gend	Maßnahmen	ergriffen	werden,	die	im	Fall	des	Eintritts	den	Umfang	des	Schadens	
mindern.

Beispiel:

Rettungswachten,	 Betriebsfeuerwehren,	 Notstromaggregate	 und	 Fahrerairbags	 in	 Kraft-

fahrzeugen mindern den Umfang von Schäden.

1.2.2 Risikobegrenzung

In Einzelfällen lassen sich von vornherein die wirtschaftlichen Auswirkungen von Schä-
den durch vorbeugende Maßnahmen begrenzen. Die Begrenzung kann auf unterschied-
liche Weise erreicht werden:

Risikostreuung
• Anlage des Vermögens

durch Nutzung ver-
schiedener Kapital-
anlageformen

Beispiel:
Ein Versicherer betreibt
die Vermögensbildung
über Aktien, festverzins-
liche Wertpapiere und
Namensschuldverschrei-
bungen, damit neben der
Rentabilität auch die
Sicherheit der Anlage
gewährleistet ist.

Risikoteilung
• Ausführung risikobe-

hafteter Aufträge durch
mehrere Unternehmen

Beispiel:
Mehrere Bauunterneh-
men schließen sich zu
einer Arbeitsgemein-
schaft zusammen, um
ein großes Bauvorhaben
zu realisieren.

Abbildung: Maßnahmen der Risikobegrenzung

Risikoabwälzung
• Vertragliche

Vereinbarung von
Haftungsausschlüssen

Beispiel:
Beim Verkauf einer Ware
überträgt der Versender
das Transportrisiko ver-
traglich auf den
Frachtführer.

Risikobegrenzung durch
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Risiken und damit die Möglichkeit des Eintritts schädigender Ereignisse können trotz vor-
beugender Maßnahmen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Vielmehr entstehen 
in	Zeiten	fortschreitender	Technik,	Industrialisierung	und	wissenschaftlichen	Fortschritts	
ständig neue Gefahrenquellen. Auch sind die verschiedenen vorbeugenden Maßnahmen 
nicht auf alle Risiken anwendbar.

Beispiel:

Unternehmen müssen ihr kaufmännisches Risiko selbst tragen und stehen möglichen 

finanziellen Einbußen aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen (z. B. Kon-

junkturschwankungen, Veränderungen des Absatzmarktes) häufig schutzlos gegenüber.

Dennoch sind Unternehmen bemüht, drohende Risiken frühzeitig zu erkennen und Vor-
kehrungen zu ihrem Schutz zu treffen. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Risiko-
erkennung, -analyse und -handhabung in Unternehmen werden unter dem Begriff Risk 
Management zusammengefasst.

1.2.3 Finanzielle Vorsorge für den Fall des Schadeneintritts

Durch den Eintritt von Schäden entstehen finanzielle Einbußen, die durch verschiedene 
Vorsorgemöglichkeiten gemindert oder ausgeglichen werden können. Dazu stehen 
privaten Haushalten und Unternehmen im Wesentlichen drei verschiedene Wege offen:

2. Individuelle Selbsthilfe
durch Vorsorgesparen

3. Versicherung

Abbildung: Möglichkeiten der finanziellen Vorsorge

1. Inanspruchnahme von
staatlichen Leistungen

Möglichkeiten der finanziellen Vorsorge

Inanspruchnahme staatlicher Leistungen
Im Rahmen der staatlichen Sozialpolitik stehen Privatpersonen und Wirtschaftsunterneh-
men Unterstützungsleistungen zur Verfügung. Diese sind jedoch an bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft, denn in erster Linie liegt die finanzielle Vorsorge in der Verantwor-
tung jedes Einzelnen, bevor die weitgehend aus Steuermitteln finanzierte staatliche Hilfe 
in Anspruch genommen werden kann. Einige wichtige Beispiele staatlicher Leistungen:

•	 Sozialhilfe/Hartz IV/Arbeitslosengeld II
 Diese Leistungen können alle hilfsbedürftigen Personen beziehen, wenn alle ande-

ren Möglichkeiten der Existenzsicherung (z. B. die Hilfe der Angehörigen) erschöpft 
sind (Subsidiaritätsprinzip).
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•	 Versorgungsleistungen
 Versorgungsleistungen werden einem bestimmten Personenkreis (z. B. Beamten, 

Soldaten, Kriegsopfern, Opfern von Gewalttaten) gewährt. Die Versorgungsansprü-
che beziehen sich im Wesentlichen auf Pensionen, Beihilfen im Krankheitsfall und Ent-
schädigungsleistungen.

•	 Subventionen
	 Subventionen	kommen	Wirtschaftsunternehmen	in	Form	von	Zuschüssen,	Krediten	

oder Bürgschaften zugute.

Individuelle Selbsthilfe durch Vorsorgesparen
Das	Ansparen	finanzieller	Mittel	 ist	eine	gebräuchliche	Form	der	individuellen	Vorsorge.	
Sie ist geeignet für

•	 die	allgemeine	Zukunftssicherung	und
•	 einen	mit	Sicherheit	eintretenden	Geldbedarf.

Beispiele:

Das Sparen kann der Existenzsicherung im Alter dienen. Durch eine Rücklagenbildung kön-

nen abgenutzte Gegenstände (z. B. Kraftfahrzeuge oder Büroinventar) zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder beschafft werden.

Als Vorsorge für den Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse ist das Sparen jedoch nur 
bedingt geeignet, weil der zum Ausgleich des Schadens erforderliche Geldbedarf nicht 
jederzeit in beliebiger Höhe, sondern erst nach einem längeren Sparprozess bereitsteht. 
Das Sparen kann daher nicht den Versicherungsschutz als Vorsorge für den ungewissen 
Geldbedarf ersetzen.

Beispiel:

Hat	der	Familienvater	als	„Normalverdiener“	zu	Lebzeiten	nur	wenige	Tausend	Euro	anspa-

ren	können,	reicht	das	angesparte	Kapital	nicht	aus,	um	die	Hinterbliebenen	im	Falle	seines	

vorzeitig eintretenden Todes ausreichend zu versorgen.

Versicherung
Zum Zwecke der finanziellen Vorsorge für einen ungewissen Bedarf erweist sich die Ver-
sicherung	als	am	besten	geeignet.	Im	Fall	des	Eintritts	bestimmter	Ereignisse,	wie	Feuer,	
Sturm, Krankheit oder Tod, werden Versicherungsleistungen als Ersatz für die wirtschaft-
lichen	Folgen	bereitgestellt.	Die	Mittel	für	die	Versicherungsleistungen	werden	von	allen	
Versicherten gemeinsam durch Prämienzahlungen aufgebracht (Versicherungsprinzip). 
Durch die Beitragszahlung erwirbt der Versicherte einen Rechtsanspruch auf die ver-
einbarte Versicherungsleistung. Anders als beim Sparen muss der Einzelne also nicht 
die im Bedarfsfall erforderlichen Mittel zuvor angespart haben, sondern der Versicherer 
stellt von Anfang an die im Bedarfsfall erforderliche Versicherungsleistung zur Verfügung. 
Sparen	und	Versicherung	sind	daher	als	einander	ergänzende	Formen	der	Vorsorge	für	
einen zukünftigen wirtschaftlichen Bedarf anzusehen:

Le
se

pro
be



30

TEIL 1    VERSICHERUNGSPRODUKTE FÜR PRIVATE HAUSHALTE 

Sparen

• jederzeit verfügbar
• Verfügung über den angesparten Betrag
• nur für einen beliebigen Zweck 

verwendbar
• eingezahlte Beiträge bleiben 

erhalten

geeignet als Vorsorge für den zukünftigen
feststehenden Geldbedarf

Versicherung

• nur bei Bedarf verfügbar
• Verfügung über die volle Leistung
• nur für einen bestimmten Zweck 

verwendbar
• Beiträge sind “verbraucht”, wenn der

Bedarf nicht eintritt

geeignet als Vorsorge für den zukünftigen
ungewissen Geldbedarf

Vorsorge für einen zukünftigen wirtschaftlichen Bedarf

Abbildung: Möglichkeiten der privaten Vorsorge

1.3 Merkmale der Versicherung

Im betriebswirtschaftlichen Sinne wird die Versicherung beschrieben als „[…] die planmä-
ßige Deckung eines im Einzelnen ungewissen, insgesamt aber schätzbaren Geldbedarfs 
auf der Grundlage eines zwischenwirtschaftlichen Risikoausgleichs.“ (Karl Hax, Betriebs-
wirtschaftler).

1.3.1 Deckung eines Geldbedarfs

Im	Fall	des	Schadeneintritts	müssen	ausreichend	Geldmittel	zur	Verfügung	stehen,	um	
die	wirtschaftlichen	Folgen	auszugleichen.	Aufgabe	der	Versicherung	ist	es,	den	entstan-
denen Bedarf zu decken. Dabei muss dieser stets in Geld zu beziffern sein, damit die 
Versicherungsleistung bemessen werden kann.

Beispiel:

Der Wert der entwendeten Hausratgegenstände nach einem Einbruchdiebstahl lässt sich 

durch Kaufbelege beziffern oder schätzen.

Vermögensgegenstände mit einem hohen subjektiven Wert für den Versicherungsneh-
mer sind nicht versicherbar, da die objektiven Wertmaßstäbe fehlen.

Beispiel:

Der Wert alter Kinderfotos oder der Liebesbriefe des Verflossenen ist objektiv nicht zu 

ermitteln und damit nicht versicherbar.

Der durch einen Schadeneintritt entstehende Geldbedarf wird konkret oder abstrakt 
berechnet:
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abstrakt:
Der Versicherungsnehmer legt nach
seinem Ermessen die Höhe der
Versicherungsumme fest, die im
Schadenfall als Entschädigung gezahlt
werden soll (durch Festlgung einer
bestimmten Versicherungssumme in
der Lebensversicherung).
Konkrete Versicherungswerte sind
nicht vorhanden.

konkret:
Der finanzielle Ausgleich entspricht
dem Umfang des tatsächlich ent-
standenen Schadens (z. B. entwendete
Sachen, Reparaturkosten). Es gilt das
Bereicherugsverbot: Die
Versicherungsleistungen dürfen die
Schadenhöhe im Ganzen nicht über-
steigen und zu einer Bereicherung des
Geschädigten führen.

Deckung eines Geldbedarfs

Abbildung: Deckung eines konkreten oder abstrakten Geldbedarfs

1.3.2  Ungewissheit des Bedarfs

Das versicherte Ereignis muss zufällig sein. Auch wenn mit dem Eintritt stets zu rechnen 
ist, darf nicht feststehen, wann und in welchem Umfang ein Geldbedarf entsteht. Ein Risi-
ko ist nur dann versicherbar, wenn ungewiss ist, ob das wirtschaftlich nachteilige Ereignis

•	 überhaupt	jemals	eintritt	(z.	B.	ein	Blitzschlag	oder	ein	Unfall)	oder
•	 zu	welchem	Zeitpunkt	und	in	welcher	Höhe	es	sicher	eintreten	wird	(z.	B.	ist	der	

Tod im Hinblick auf die Lebensversicherung ein sicher eintretendes Ereignis, des-
sen Zeitpunkt aber ungewiss ist).

Die vorsätzliche, d. h. die bewusste und gewollte Herbeiführung eines schädigenden 
Ereignisses, ist deswegen nicht versicherbar – das Merkmal der Zufälligkeit fehlt.

Beispiel:

Der Versicherungsnehmer setzt vorsätzlich sein Wohnhaus in Brand, erhält dafür jedoch 

keine Versicherungsleistung. Eine Ausnahme bildet die Lebensversicherung: Nach einer 

Wartezeit besteht bei Selbstmord ein Anspruch auf die Versicherungsleistung.

1.3.3  Schätzbarkeit des Bedarfs

Der zukünftige Geldbedarf muss zu schätzen sein, damit der Versicherer die zur 
Deckung der Gefahren erforderlichen Mittel bereitstellen kann. Gegenstand der Berech-
nungen sind sowohl die Zahl der Versicherungsfälle (und damit die Schadenhäufigkeit 
bzw. Sterbewahrscheinlichkeit in der Lebensversicherung) als auch die Höhe der zur 
Deckung benötigten Versicherungsleistungen (Aufwand pro Versicherungsfall = Scha-
dendurchschnitt) und damit auch das Ausmaß der erforderlichen Prämien.

Le
se

pro
be



32

TEIL 1    VERSICHERUNGSPRODUKTE FÜR PRIVATE HAUSHALTE 

Schadenhäufigkeit = 
Anzahl der Schäden

Anzahl der versicherten Risiken (Wagnisse)

Schadendurchschnitt = 
Gesamtschaden

Anzahl der Schäden

Die Versicherungsprämie berechnet sich für die Deckung des einzelnen Risikos 
(=	Schadenbedarf)	nach	folgender	Formel:

Schadenbedarf
(Nettorisikoanteil der Prämie) = Schadenhäufigkeit x Schadendurchschnitt

Anzahl der Schäden
(in Mio.)

3,368

Schadenaufwand
(in Mrd. EUR)

11,930

Abbildung: Beispiel aus der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung

Kraftfahrzeuge
(in Mio.)
54,313

Beispiel aus der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung:

Grundzahlen 2007

Schadendurchschnitt
(in EUR)

3.542

Schadenbedarf
(in EUR)
219,00

Schadenhäufigkeit
(auf 1.000 Fahrzeuge)

62

Für die Prämienkalkulation ergeben sich folgende Werte:

Der Prämienkalkulation liegen statistische Erhebungen und versicherungsmathematische 
Methoden zugrunde. Dabei ist das Gesetz der großen Zahl für die Versicherungsunter-
nehmen von besonderer Bedeutung:

Gesetz der großen Zahl:
Je größer die Anzahl gleichartiger Zufallsereignisse wird, desto geringer wird die Abwei-
chung der tatsächlichen Häufigkeitsverteilung von der mathematischen Erwartungs-
wahrscheinlichkeit. Der Zufall wird zu einer kalkulierbaren Größe, wenn die beobachtete 
Grundgesamtheit sehr groß ist.

Beispiel:

Wenn von 100 Säuglingen fünf sterben, kann nicht darauf geschlossen werden, dass die 

Sterbewahrscheinlichkeit 5 % beträgt. Wenn jedoch 100.000 Säuglinge beobachtet wer-

den, kann die Sterblichkeit relativ sicher geschätzt werden.

Die Versicherungsunternehmen führen daher die Kalkulation ihrer Prämien auf der 
Grundlage eines möglichst umfassenden statistischen Datenmaterials durch.

Um den Risikoanteil im Beitrag einer Lebensversicherung kalkulieren zu können, wird 
eine sogenannte Sterbetafel zugrunde gelegt. Darin ist die statistische Wahrschein-
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lichkeit verzeichnet, mit der eine versicherte Person bis zu einem bestimmten Alter 
verstirbt. Diese Wahrscheinlichkeit hängt zum einen vom Lebensalter, zum anderen vom 
Geschlecht	 ab,	 weil	 Männer	 und	 Frauen	 eine	 unterschiedlich	 lange	 Lebenserwartung	
haben. Aktuell nimmt die Lebenserwartung pro Jahr um gut zwei Monate zu:

Lebensdauer (Jahre) Jungen
59,86
64,56
66,86
67,41
70,18
72,50
75,11
75,38
75,60
75,89
76,60
76,90

Lebensdauer (Jahre) Mädchen
62,81
68,48
72,39
73,83
76,85
79,00
81,07
81,22
81,30
81,55
82,10
82,30

Abbildung: Lebenserwartung in Deutschland

Geburtsjahrgänge
1932/34
1949/51
1960/62
1970/72
1980/82
1991/93

1999/2001
2000/02
2001/03
2002/04
2004/06
2005/07

Aktuelle Lebenserwartung in Deutschland

1.3.4 Zwischenwirtschaftlicher Risikoausgleich

Die Versicherung erfolgt auf der Grundlage des Risikoausgleichs im Kollektiv: Es ist 
statistisch erwiesen, dass zwar viele Personen von der gleichen Gefahr bedroht sind, 
aber nur wenige von ihnen zum gleichen Zeitpunkt davon betroffen werden. Das Risiko 
kann dadurch zwischen allen Versicherten gleichmäßig aufgeteilt werden. Die Übernah-
me dieser Einzelrisiken nimmt der Versicherer gegen entsprechende Prämienzahlungen 
vor. Seine Gesamteinnahmen müssen ausreichen, um alle insgesamt anfallenden Schä-
den zu decken.

Beispiel:

Angenommen, es sind 100.000 Wohnhäuser im Wert von jeweils 250.000,00 EUR gegen 

eine	Prämie	zzgl.	Kosten	von	200,00	EUR	jährlich	gegen	Feuer	versichert.	Der	Versicherer	

erhält demnach eine Gesamtprämie von 20 Mio. EUR pro Jahr. Wenn pro Jahr von 100.000 

Wohnhäusern 50 durch Brand völlig zerstört werden, reichen die Gesamteinnahmen des 

Versicherers genau aus, um den Gesamtschaden von 12,5 Mio. EUR zu decken.

Die Beiträge der Versicherungsnehmer einerseits sowie die Leistungen für Versiche-
rungsfälle und Kosten andererseits müssen sich die Waage halten (Äquivalenzprinzip). 
Zusätzlich bedienen sich die Versicherer weiterer Instrumente, um den Risikoausgleich 
durchzuführen. Hierzu gehören Sicherheitszuschläge bei der Prämienkalkulation oder 
Maßnahmen zur Abwälzung des Risikos auf andere Versicherer, wie Mitversicherung 
oder Rückversicherung (vgl. Abschnitt 3.2.1 Erstversicherung und Abschnitt 3.8.3.3 
Besondere Entschädigungsformen).

1    Grundlagen des Versicherungswesens 
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2    Sozialversicherung und Beamtenversorgung 

2.1 Grundlagen und Aufbau der Sozialversicherung

Die Sozialversicherung ist und bleibt trotz aller Probleme auch in Zukunft der Eckpfeiler 
der sozialen Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Aufgabe ist es, die Ver-
sicherten bei bestimmten Wechselfällen des Lebens zu schützen:

Abbildung: Aufgaben der Sozialversicherung

bei Krankheit bei Pflege-
bedürftigkeit

bei Arbeits-
losigkeit

bei Arbeits-
unfällen und
Berufskrank-
heiten

bei Alter und
Tod sowie bei
Erwerbs-
minderung

Schutz

2.1.1 Die fünf Zweige der Sozialversicherung

Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
Sie kommt für die Krankheitskosten auf, die ihren Mitgliedern in Deutschland - teilweise 
auch im Ausland - entstehen. Hierunter fallen insbesondere ärztliche und zahnärztliche 
Behandlung, die Versorgung mit Arzneimitteln und die Krankenhauspflege. Des Weiteren 
werden Leistungen erbracht für Rehabilitationen, Vorsorgemaßnahmen sowie bei Mutter-
schaft und − eingeschränkt − bei Todesfällen.

Die Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
Sie	dient	sowohl	dem	Versicherten	als	auch	dessen	Familie.	Dies	geschieht	im	Wesent-
lichen durch die Zahlung von Renten bei:

•	 Erwerbsminderung: 
 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit als Voll- und Teilrenten
•	 Tod:
 Hinterbliebenenrente (Witwen-/Witwerrente oder Waisen-/Halbwaisenrente)
•	 Alter:
 Altersruhegeld

Kennzeichnend für die GRV ist der Generationenvertrag, der darauf basiert, dass der-
jenige, der heute arbeitet, die Renten derer finanziert, die bereits aus dem Erwerbsleben 
ausgeschieden sind (Umlageverfahren). Später erhält er die eigene Rente durch Beiträge, 
die durch die nächste Generation finanziert werden. Auch in der GRV werden Leistungen 
erbracht, die zur Rehabilitation und Reintegration in das Berufsleben führen.
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Die Gesetzliche Unfallversicherung (GUV)
Im Rahmen der GUV werden Leistungen für berufsbedingte Unfälle und für die Wieder-
herstellung der Erwerbsfähigkeit erbracht. Gleiches gilt bei Wegeunfällen und Berufs-
krankheiten.

Die Arbeitslosenversicherung (AV)
Sie	 soll	 zumindest	 die	 finanziellen	 Folgen	 der	 Arbeitslosigkeit	 mildern.	 Die	 wichtigsten	
Leistungen gliedern sich wie folgt:

Abbildung: Leistungen der Arbeitslosenversicherung

Arbeitslosengeld I Arbeitslosengeld II
(Hartz IV)

Berufsberatung Förderung der
beruflichen
Qualifikation

Leistungen der Arbeitslosenversicherung

Die Leistungen der Arbeitslosenversicherung beschränken sich also nicht nur auf die 
Erbringung reiner Geldleistungen.

Die Gesetzliche Pflegeversicherung (GPV)
Seit dem 01.04.1995 werden Leistungen für pflegebedürftige Versicherte gewährt. Die 
Leistungshöhe richtet sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit.

2.1.2 Prinzipien der Sozialversicherung

Wer Mitglied in der Sozialversicherung ist, muss Beiträge bezahlen. Anders als in der Pri-
vatversicherung (Äquivalenzprinzip) entrichtet der Versicherte in der Sozialversicherung 
seine Beiträge nach dem Solidarprinzip: Die Höhe richtet sich nach dem Einkommen, 
also nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Einzelnen (sozialer Ausgleich), 
nicht nach individuellen Kriterien wie Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand. Auch 
der Leistungsrahmen ist für die Versicherten gesetzlich geregelt und zu großen Teilen 
unabhängig von dem Umfang der Einzahlungen. Nur die Höhe der Altersrente und des 
Arbeitslosengeldes wird wesentlich vom Versicherungsbeitrag und der Beschäftigungs-
dauer bestimmt.Le
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Abbildung: Prinzipien der Sozialversicherung

Versicherungs-
prinzip

Leistungsvoraus-
setzung ist
• die Beitragszahlung
• das Eintreten eines

Versicherungsfalles

Versorgungs-
prinzip

Leistung nur bei
Nachweis des
Versorgungsfalles

Sozialhilfeprinzip

Ifd. Hilfe zum
Lebensunterhalt

Pflichtversiche-
rungsprinzip

Zugehörigkeit der
Arbeitnehmer kraft
Gesetzes

Prinzipien der Sozialversicherung

Für	die	Beitragsabführung	ist	der	jeweilige	Arbeitgeber	des	Versicherten	verantwortlich,	
wobei die Beiträge jeweils zur Hälfte vom Arbeitgeber (AG) und Arbeitnehmer (AN) zu 
zahlen sind (außer in der Pflegeversicherung), jedoch nicht über die gesetzlich festge-
schriebenen jährlichen Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) hinaus. In der GUV bezahlt 
der AG die Beiträge allein.

Die Beitragsbemessungsgrenzen erhöhen sich in der Sozialversicherung entsprechend 
der Lohn- und Gehaltsentwicklung. So kommt es, dass Höherverdienende trotz gleich-
bleibender Beitragssätze höhere Beiträge aufbringen müssen.

2.2 Geschichtliche Entwicklung und Rechtsgrundlagen

Die geschichtliche Entwicklung der Sozialversicherung ist zurückzuführen auf eine Bot-
schaft Kaiser Wilhelms I. vom 17.11.1881. Diese Botschaft zum Aufbau einer Arbeiter-
versicherung	resultierte	aus	einer	Anregung	von	Fürst	Otto	von	Bismarck	und	wird	als	
die Geburtsurkunde der deutschen Sozialversicherung bezeichnet. Die Gründe, die zu 
dieser	Entscheidung	führten,	ergaben	sich	aus	den	Folgen	der	fortschreitenden	industri-
ellen Revolution. Mit der Einführung von immer mehr Arbeitsgeräten und Maschinen ging 
eine Zunahme der Arbeitsunfälle einher. Durch den Niedergang der Großfamilie bestand 
kaum noch die Möglichkeit, die Krankenpflege den Angehörigen zu überlassen. Die 
Verschlechterung der Lebensumstände der Arbeiterschaft führte letzten Endes zu deren 
politischer Organisation. Die Sozialgesetzgebung kann also auch als eine politische und 
nicht nur rein humanitäre Entscheidung betrachtet werden.

Die erste Auswirkung der kaiserlichen Botschaft war die Einführung der

•	 Gesetzlichen	Krankenversicherung	für	Arbeiter	mit	Gesetz	vom	15.06.1883	
(Zwangsversicherung für Personen, die gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden).
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Danach folgten das

•	 Unfallversicherungsgesetz	vom	06.07.1884	(Zwangsversicherung	für	alle	AN	bei	
den Berufsgenossenschaften zur Absicherung von im Betrieb verunglückten Arbei-
tern oder deren Hinterbliebenen),

•	 Gesetz	über	die	Invaliditäts-	und	Altersversicherung	vom	22.06.1889	(Gewährung	
einer Altersrente ab dem 70. Lebensjahr oder Invalidenrente bei Erwerbsunfähigkeit),

•	 Gesetz	über	die	Arbeitsvermittlung	und	Arbeitslosenversicherung	vom	16.07.1927	
(spätere Einführung aufgrund der Weltwirtschaftskrise von 1925, erstmals große 
Arbeitslosigkeit),

•	 Pflegeversicherungsgesetz	vom	26.05.1994	(soziale	Absicherung	des	Risikos	der	
Pflegebedürftigkeit für alle Krankenversicherten).

Abbildung: Das deutsche System der Sozialversicherung

GKV

1883

GUV

1884

GRV

1889

GAV

1927

GPV

1995

Bundesrepublik Deutschland

Sozialversicherungssystem

2.2.1 Reichsversicherungsordnung

Die Reichsversicherungsordnung (RVO) war die Zusammenfassung der vorangegange-
nen Sozialversicherungsgesetze durch ein einheitliches Gesetzeswerk vom 19.07.1911. 
Heute werden die einzelnen Bereiche der Sozialversicherung durch die Sozialgesetzbü-
cher sowie angrenzende Gesetze geregelt. Die RVO regelt heutzutage nur noch wenige 
Bereiche.

2.2.2 Sozialgesetzbuch

Das Sozialgesetzbuch (SGB) ist ein Gesetzeswerk, das zukünftig alle Sozialgesetze und 
die sich aus ihnen ergebenden Rechte zusammenfassen und harmonisieren soll:

Le
se

pro
be



38

TEIL 1    VERSICHERUNGSPRODUKTE FÜR PRIVATE HAUSHALTE 

Gliederung des Sozialgesetzbuchs:

•	 SGB I: Allgemeiner Teil
•	 SGB II: Grundsicherung für Arbeitssuchende
•	 SGB III: Arbeitsförderung
•	 SGB IV: Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
•	 SGB V: Gesetzliche Krankenversicherung
•	 SGB VI: Gesetzliche Rentenversicherung
•	 SGB VII: Gesetzliche Unfallversicherung
•	 SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe
•	 SGB IX: Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
•	 SGB X: Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
•	 SGB XI: Soziale Pflegeversicherung
•	 SGB XII: Sozialhilfe

Träger der Sozialversicherung sind öffentlich-rechtliche Körperschaften. Es handelt sich 
hierbei um einen Zusammenschluss von Personen, wobei die Gründung dieser öffent-
lich-rechtlichen Körperschaften durch ein Gesetz zustande gekommen ist. Dementspre-
chend sind Körperschaften, wie beispielsweise die AOK, Deutsche Rentenversicherung 
Bund und die Berufsgenossenschaften, unter Selbstverwaltung gestellt. Die Träger 
haben die Aufgabe, die Sozialversicherung zu organisieren, d. h., die notwendigen Mittel 
einzuziehen und die vorgesehenen Leistungen zu gewähren.

2.3 Die Gesetzliche Krankenversicherung

Träger der Gesetzlichen Krankenversicherung sind die Krankenkassen.

Abbildung: Träger der Krankenversicherung

Ersatzkassen Innungs-
krankenkassen

Seekrankenkassen Bundesknappschaft

Träger der GKV

Betriebskrankenkassen Landwirtschaftliche
Krankenkassen

Allgemeine 
Ortskrankenkassen

Rund 90 % der Bevölkerung (72 Mio. Bürger) sind gesetzlich krankenversichert.

Die Mitgliedschaft in einer gesetzlichen Krankenkasse kann unterschiedlich zustande 
kommen: Als Pflichtversicherter kraft Gesetz und als freiwillig Versicherter.
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Freiwillig Versicherte

z. B.: Selbstständige,
Freiberufler,
Arbeitnehmer, drei Jahre
über JAEG

(Vorversicherungszeit in GKV:
12 Monate unmitelbar vor Ausscheiden
aus Versicherungspflicht oder in letzten
fünf Jahren 24 Monate)

Pflichtversicherte kraft Gesetzes

z. B.: Arbeiter,
Angestellte,
Rentner,
Arbeitslose,
Studenten,
Landwirte,
Bergleute,
Künstler

Abbildung: Zugangsberechtigte GKV

2.3.1 Familienversicherung der GKV

Über die Pflichtversicherung der o. a. Personen hinaus kennt die GKV den Begriff der 
Familienversicherung.	Darunter	versteht	man	die	Mitversicherung	des	Ehegatten	sowie	
der Kinder. Diese sind beim GKV-Mitglied kostenfrei mitversichert, wenn sie folgende 
Voraussetzungen erfüllen:

•	 Wohnsitz	in	der	Bundesrepublik	Deutschland,
•	 nicht	selbst	versicherungspflichtig	und	nicht	selbst	freiwillig	versichert,
•	 nicht	versicherungsfrei	und	nicht	von	der	Versicherungspflicht	befreit,
•	 keine	hauptberuflich	selbstständige	Tätigkeit,
•	 kein	Gesamteinkommen	von	monatlich	mehr	als	1/7	der	Bezugsgröße	in	der	Sozial-

versicherung (2009: 360,00 EUR).

Die	 Familienversicherung	der	Kinder	 ist	 dann	unter	 folgenden	 zusätzlichen	Vorausset-
zungen möglich:

•	 Mitversicherung	bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres	(die	Mitversicherung	
erlischt also am 18. Geburtstag),

•	 Mitversicherung	bis	zur	Vollendung	des	23.	Lebensjahres,	wenn	das	Kind	nicht	
erwerbstätig ist,

•	 Mitversicherung	bis	zur	Vollendung	des	25.	Lebensjahres,	wenn	es	sich	in	der	
Schul-	oder	Berufsausbildung	befindet	(auch	Studium)	oder	ein	Freiwilliges	Soziales	
Jahr ableistet.

Kinder sind jedoch nicht versichert, wenn ein Elternteil privat vollversichert ist, dessen 
Gesamteinkommen die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt und höher ist als das 
Gesamteinkommen des anderen Elternteils, welches Mitglied in einer gesetzlichen Kran-
kenkasse ist. Diese Regelung gilt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Selbstständige, 
Freiberufler	und	Beamte.

Das Mitglied der gesetzlichen Krankenversicherung hat die familienversicherten Perso-
nen und alle notwendigen Angaben zu diesen sowie Änderungen dieser Angaben an die 
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zuständige Krankenkasse zu melden. Dazu gehören auch die Einkommensverhältnisse 
(inklusive Erträge aus Vermietung und Verpachtung, Zinserträge etc.).

Zum regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt gehören alle Bezüge, die Arbeitsentgelt im 
Sinne der Sozialversicherung darstellen und mindestens einmal jährlich regelmäßig 
gezahlt werden. Im Einzelnen sind dies:

•	 Grundgehalt,
•	 Gewinnanteile,	Provisionen,	Leistungsprämien,	Tantiemen,	Erfolgsbeteiligungen,
•	 Sachbezüge,
•	 Schichtzulagen,
•	 Urlaubs-	und	Weihnachtsgeld,
•	 Vermögenswirksame	Leistungen,
•	 pauschale	Überstunden.

Grundsätzlich ist auf die Regelmäßigkeit der Einkünfte abzustellen.

Seit dem 01.01.2003 fallen die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) und die Beitrags-
bemessungsgrenze	 in	 der	 GKV	 nicht	 mehr	 zusammen.	 Für	 Personen,	 für	 die	 am	
31.12.2002 eine private Krankenvollversicherung bestand, gilt weiterhin die Beitrags-
bemessungsgrenze	 als	 Versicherungspflichtgrenze.	 Für	 alle	 anderen	 gilt	 die	 Jahres-
arbeitsentgeltgrenze. Diese beträgt in 2009 monatlich 4.050,00 EUR, die monatliche 
Beitragsbemessungsgrenze 3.675,00 EUR. Pflicht- und freiwillige Versicherung gehen 
der	Familienversicherung	vor	(außer	bei	Studenten,	Praktikanten).

Grundsätzlich haben freiwillig Versicherte die Möglichkeit zu wählen, ob sie weiterhin 
in der GKV bleiben oder in eine Private Krankenversicherung (PKV) wechseln wollen. 
Einige Personengruppen, die von der Versicherungspflicht erfasst werden, können sich 
von ihr auf Antrag befreien lassen. Der Antrag auf Befreiung muss bei der zuständigen 
Krankenkasse innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Versicherungspflicht gestellt 
werden.	 Für	 Arbeitnehmer,	 die	 durch	 Unterschreiten	 der	 JAEG	 –	 zugleich	 Versiche-
rungspflichtgrenze – wieder versicherungspflichtig werden, gilt diese Befreiung ebenso 
unwiderruflich für alle zukünftigen Arbeitsverhältnisse. Seit dem 01.07.2000 können Per-
sonen, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr krankenversicherungspflichtig 
werden, wenn sie in den letzten fünf Jahren nicht GKV-versichert waren. Diese Regelung 
gilt für Personen, die mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versi-
cherungspflicht befreit oder hauptberuflich selbstständig und nicht versicherungspflichtig 
waren. Werden diese Voraussetzungen auch vom Ehegatten erfüllt, ist diese Vorschrift 
ebenso auf diesen anzuwenden.

Privat krankenversicherte Arbeitslose, die Leistungen von der Arbeitsagentur beziehen, 
können sich ebenfalls von der Versicherungspflicht befreien lassen, wenn sie in den 
letzten fünf Jahren nicht GKV-versichert waren. Die Arbeitsagentur zahlt dann einen 
Zuschuss zu den PKV-Beiträgen in Höhe der Zuschüsse zur Gesetzlichen Krankenver-
sicherung.
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Der Versicherungsschutz in der GKV beginnt für Pflichtversicherte mit dem Tag der 
Aufnahme der versicherungspflichtigen Beschäftigung, für freiwillig Versicherte mit dem 
Tag des Beitritts.

2.3.2 Kassenwahl und Kassenwechsel

Der Versicherte hat die Wahlmöglichkeit, statt der AOK einer Ersatz-, Betriebs- oder 
Innungskrankenkasse beizutreten. Seit dem 01.01.1996 kann die Krankenkasse generell 
frei gewählt, also auch gewechselt werden. Bei Pflichtversicherten von AOKs oder EKKs 
besteht seitens der Krankenkassen Kontrahierungszwang. Versicherungspflichtige und 
freiwillig Versicherte sind mindestens 18 Monate an ihre Krankenkassenwahl gebunden. 
Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats 
möglich, gerechnet von dem Monat, in dem das Mitglied die Kündigung erklärt (Kün-
digungsfrist also zwei volle Monate). Die Krankenkassen müssen spätestens innerhalb 
von zwei Wochen eine Kündigungsbestätigung ausstellen. Wirksam wird die Kündigung 
jedoch nur, wenn innerhalb der Kündigungsfrist eine Mitgliedschaft bei einer anderen 
Kasse durch Bescheinigung nachgewiesen wird. Die Bindefrist gilt bei freiwillig Versicher-
ten nicht, wenn das Mitglied aus der GKV (Wechsel zur PKV) ausscheidet oder die Vo-
raussetzungen	der	Familienversicherung	erfüllt	werden.	Bei	einer	Beitragssatzerhöhung	
haben alle Versicherten ein Sonderkündigungsrecht; Ausübungsfrist ist der Zugang der 
Kündigung bei der Kasse bis zum Wirksamwerden der Erhöhung; Wirkungsfrist ist bis 
zum Ablauf des übernächsten Kalendermonats nach dem Inkrafttreten der Erhöhung. 
Versicherungspflichtige haben einen Anspruch auf Leistung längstens für einen Monat 
nach der Beendigung der Mitgliedschaft, vorausgesetzt, sie sind nicht erwerbstätig. 
Ansonsten erlischt der Leistungsanspruch mit dem Ende der Mitgliedschaft. 

Kennzeichnend für alle Krankenkassen ist das Wirtschaftlichkeitsgebot: Die Leistungen 
müssen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Vor allem dürfen die Leistun-
gen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten (Wiederherstellung von Gesundheit 
und Arbeitskraft). Aufgrund des Sachleistungsprinzips in der GKV hat der Versicherte 
Anspruch darauf, dass ihm die Leistungen von der Krankenkasse zur Verfügung gestellt 
(z. B. Vertragsärzte, Mehrbettzimmer) oder Zuschüsse gezahlt werden (z. B. Zahnersatz, 
Sehhilfen etc.). Die Abrechnung ärztlicher Leistungen bleibt anonym, da die Behandlung 
unter Vorlage einer Versichertenkarte erfolgt. Diese stellt die Grundlage der Abrechnung 
zwischen Arzt und Krankenkasse dar. Seit dem 01.01.2004 ist es auch für Versicherte 
der GKV möglich, das Kostenerstattungsprinzip zu wählen. Diese Wahlmöglichkeit kann 
man auch auf den ambulanten Bereich beschränken. Der Arzt würde nach der Gebüh-
renordnung abrechnen, die Erstattung der Kasse erfolgt aber nur in der Höhe der Kosten, 
die beim Sachleistungsprinzip angefallen wären. So kann ein Differenzbetrag entstehen, 
den der Patient selbst tragen oder über Zusatzversicherungen absichern müsste. Über 
die Wahlmöglichkeit besteht eine Beratungspflicht durch die Krankenkasse.

Das Solidarprinzip wird in der GKV besonders deutlich: Bei gleichem Einkommen zahlt 
ein	alleinstehender	Versicherter	den	gleichen	Beitrag	wie	ein	Versicherter,	dessen	Fami-
lienangehörige	 aufgrund	 des	 Anspruchs	 auf	 Familienhilfe	 beitragsfrei	 in	 dessen	 Kasse	
mitversichert sind.
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2.3.3 Gesundheitsreform 2004

Neue Zuzahlungs- und Finanzierungsregelungen – die wichtigsten Veränderun-
gen auf einen Blick:

Prozentuale Zuzahlung
Grundsätzlich wird künftig bei allen Leistungen eine Zuzahlung von 10 % der Kosten 
erhoben. Höchstens allerdings 10,00 EUR, mindestens 5,00 EUR. Wenn die Kosten 
unter 5,00 EUR liegen, wird der tatsächliche Preis gezahlt.

Belastungsgrenzen
Alle Zuzahlungen werden (künftig) für das Erreichen der Belastungsgrenze berücksich-
tigt. Die jährliche Eigenbeteiligung der Versicherten darf 2 % der Bruttoeinnahmen nicht 
überschreiten.	Für	chronisch	kranke	Menschen	gilt	eine	Grenze	von	1	%	der	Bruttoein-
nahmen.	Auf	Familien	wird	durch	Kinderfreibeträge	zusätzlich	Rücksicht	genommen.	Bei	
Beziehern von Sozialhilfe gilt der Regelsatz des Haushaltsvorstandes als Berechnungs-
grundlage für die Belastungsgrenze.

Befreiung für Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr sind generell von allen 
Zuzahlungen befreit.

Bonusregelung
Wer aktiv Vorsorge betreibt und an qualitätsgesicherten Präventionsmaßnahmen teil-
nimmt, kann von seiner Krankenkasse einen finanziellen Bonus bekommen. Das kann 
eine teilweise Befreiung von den Zuzahlungen oder auch eine Ermäßigung des Beitrags 
sein. Das gilt auch für Versicherte, die an einem Hausarztsystem, an einem Chroniker-
programm oder an einer integrierten Versorgung teilnehmen.

 

Praxisgebühr von 10,00 EUR
pro Quartal beim Arzt oder
Zahnarzt.

Überweisungen: Wer von
einem Arzt zu einem anderen
Arzt überwiesen wird, zahlt
dort keine Praxisgebühr mehr,
wenn der zweite Arztbesuch in
dasselbe Quartal fällt.

Vorsorge:
Jährliche Kontrollbesuche
beim Zahnarzt, Vorsorge und
Früherkennungstermine und
Schutzimpfungen sind von der
Praxisgebühr ausgenommen.

Abbildung: Änderungen durch die Gesundheitsreform 2004

… beim Arztbesuch

Zuzahlungen

Wie es sich ändert Ausnahmen und
AnmerkungenWas sich ändert

Zuzahlung von 10 % des
Preises, jedoch mindestens
5,00 EUR und maximal 10,00
EUR pro Arzneimittel. In
jedem Fall nicht mehr als die
Kosten des Mittels.

… bei Arzneimitteln und
Verbandsmitteln

Zuzahlung von 10 % der
Kosten des Mittels zuzüglich
10,00 EUR je Verordnng (bei
häuslicher Krankenpflege auf
28 Tage pro Kalenderjahr
begrenzt).

Beispiel:
Wenn z. B. auf einem Rezept
sechs Massagen verordnet
werden, beträgt die Zuzahlung
10,00 EUR für diese Verord-
nung und zusätzlich 10 % der
Kosten pro Massage.

… bei Heilmitteln und
häuslicher Krankenpflege

Zuzahlung von 10 % für
jedes Hilfsmittel (z. B.
Hörgeräte, Rollstuhl), jedoch
mindestens 5,00 EUR und
maximal 10,00 EUR. In
jedem Fall nicht mehr als die
Kosten des Mittels.

Ausnahme:
Hilfsmittel, die zum Verbrauch
bestimmt sind (z. B. Ernäh-
rungssonden, Windeln bei In-
kontinenz): Zuzahlung von 10 %
je Verbrauchseinheit, aber maxi-
mal 10,00 EUR pro Monat.

… bei Hilfsmitteln

Zuzahlung von 10 % der
kalendertäglichen Kosten,
jedoch mindestens 5,00 EUR
und höchstens 10,00 EUR.

… bei einer Soziotherapie,
bei Inanspruchnahme einer

Haushaltshilfe

Zuzahlung von 10,00 EUR
pro Tag, bei Anschlussheil-
behandlungen begrenzt auf
28 Tage.

… bei der stationären
Vorsorge und
Rehabilitation

Zuzahlung von 10,00 EUR
pro Tag

… bei der medizinischen
Rehabilitation für Mütter

und Väter

Zuzahlung von 10,00 EUR
pro Tag, aber begrenzt auf
maximal 28 Tage pro
Kalenderjahr.

… im Krankenhaus

Leistungen der Krankenkasse

Werden aus dem
Leistungskatalog der geset-
zlichen Krankenversicherung
herausgenommen.

… Sterbegeld
… Entbindungsgeld

Sofern eine Sterilisation der
persönlichen Lebensplanung
dient, muss diese Leistung
künftig vom Versicherten
selbst finanziert werden.

Ausnahme:
Wenn die Sterilisation medi-
zinisch notwendig ist, werden
diese Kosten auch weiterhin
von der Krankenkasse über-
nommen.

… Sterilisation

Reduzierung von vier auf drei
Versuche, die von der Kran-
kenkasse zu jeweils 50 %
bezahlt werden.
Altersbegrenzung für Frauen
zwischen 25 und 40 Jahren,
für Männer bis zu 50 Jahren.

… künstliche Befruchtung

Grundsätzlich werden sich
die Krankenkassen daran
nicht mehr beteiligen.

Ausnahme:
Ein Leistungsanspruch be-
steht auch weiterhin für Kin-
der und Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr
sowie für schwer sehbeein-
trächtigte Menschen.

… Sehhilfen/Brillen

Fahrtkosten zur ambulanten
Behandlung werden grund-
sätzlich nicht mehr von der
Krankenkasse übernommen.

Ausnahme:
Wenn es zwingende medi-
zinische Gründe gibt, kann 
die Krankenkasse in beson-
deren Fällen eine Genehmi-
gung erteilen und die
Fahrtkosten übernehmen.

… Fahrtkosten

Nicht verschreibungspflich-
tige Arzneimittel werden von
den Krankenkassen grund-
sätzlich nicht mehr erstattet.
Arzneimittel, die überwiegend
der Verbesserung der priva-
ten Lebensführung dienen 
(z. B. Viagra), werden nicht
mehr erstattet.

Ausnahme:
Verordnung für Kinder bis 
zum 12. Lebensjahr, für
Jugendliche mit Entwicklungs-
störungen und bei der
Behandlung schwerwiegender
Erkrankungen, wenn solche
Arzneimittel zum Therapie-
standard gehören.

… Arzneimittel

Werden zukünftig über
Steuern finanziert. Für den
Versicherten ändert sich
nichts, da diese Leistungen
auch weiterhin über die
Krankenkasse abgerechnet
werden.

… Mutterschaftsgeld
… Empfängnisverhütung

… Schwangerschaftsabbruch
… Krankengeld bei

Erkrankung eines Kindes

Der Zahnersatz bleibt im
Gesamtleistungskatalog der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Bis Ende 2004 galt
der Versicherungsschutz in der
alten Form. Seit 2005 wird
Zahnersatz als obligatorische
Satzungsleistung von den
gesetzlichen Krankenkassen
angeboten.
Allerdings leisten die Kran-
kenkassen nur noch befund-
bezogene Festzuschüsse.
Seit 01.07.2005 wird von den
Versicherten nochmals ein
Sonderbeitrag in Höhe von
0,5 % erhoben.

Das bedeutet konkret:
Gesetzlich Versicherte zahlen
seit 01.07.2005 für die
Absicherung des
Zahnersatzes einen zusät-
zlichen einkommensabhängi-
gen Beitrag in Höhe von 
0,4 %. Das gilt nicht für Kinder
und Bezieher von
Arbeitslosengeld II.
Für GKV-Versicherte können
nur ergänzende private
Zahnzusatzversicherungen
abgeschlossen werden.

… beim Zahnersatz

(Quelle: BMGS)
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Praxisgebühr von 10,00 EUR
pro Quartal beim Arzt oder
Zahnarzt.

Überweisungen: Wer von
einem Arzt zu einem anderen
Arzt überwiesen wird, zahlt
dort keine Praxisgebühr mehr,
wenn der zweite Arztbesuch in
dasselbe Quartal fällt.

Vorsorge:
Jährliche Kontrollbesuche
beim Zahnarzt, Vorsorge und
Früherkennungstermine und
Schutzimpfungen sind von der
Praxisgebühr ausgenommen.

Abbildung: Änderungen durch die Gesundheitsreform 2004

… beim Arztbesuch

Zuzahlungen

Wie es sich ändert Ausnahmen und
AnmerkungenWas sich ändert

Zuzahlung von 10 % des
Preises, jedoch mindestens
5,00 EUR und maximal 10,00
EUR pro Arzneimittel. In
jedem Fall nicht mehr als die
Kosten des Mittels.

… bei Arzneimitteln und
Verbandsmitteln

Zuzahlung von 10 % der
Kosten des Mittels zuzüglich
10,00 EUR je Verordnng (bei
häuslicher Krankenpflege auf
28 Tage pro Kalenderjahr
begrenzt).

Beispiel:
Wenn z. B. auf einem Rezept
sechs Massagen verordnet
werden, beträgt die Zuzahlung
10,00 EUR für diese Verord-
nung und zusätzlich 10 % der
Kosten pro Massage.

… bei Heilmitteln und
häuslicher Krankenpflege

Zuzahlung von 10 % für
jedes Hilfsmittel (z. B.
Hörgeräte, Rollstuhl), jedoch
mindestens 5,00 EUR und
maximal 10,00 EUR. In
jedem Fall nicht mehr als die
Kosten des Mittels.

Ausnahme:
Hilfsmittel, die zum Verbrauch
bestimmt sind (z. B. Ernäh-
rungssonden, Windeln bei In-
kontinenz): Zuzahlung von 10 %
je Verbrauchseinheit, aber maxi-
mal 10,00 EUR pro Monat.

… bei Hilfsmitteln

Zuzahlung von 10 % der
kalendertäglichen Kosten,
jedoch mindestens 5,00 EUR
und höchstens 10,00 EUR.

… bei einer Soziotherapie,
bei Inanspruchnahme einer

Haushaltshilfe

Zuzahlung von 10,00 EUR
pro Tag, bei Anschlussheil-
behandlungen begrenzt auf
28 Tage.

… bei der stationären
Vorsorge und
Rehabilitation

Zuzahlung von 10,00 EUR
pro Tag

… bei der medizinischen
Rehabilitation für Mütter

und Väter

Zuzahlung von 10,00 EUR
pro Tag, aber begrenzt auf
maximal 28 Tage pro
Kalenderjahr.

… im Krankenhaus

Leistungen der Krankenkasse

Werden aus dem
Leistungskatalog der geset-
zlichen Krankenversicherung
herausgenommen.

… Sterbegeld
… Entbindungsgeld

Sofern eine Sterilisation der
persönlichen Lebensplanung
dient, muss diese Leistung
künftig vom Versicherten
selbst finanziert werden.

Ausnahme:
Wenn die Sterilisation medi-
zinisch notwendig ist, werden
diese Kosten auch weiterhin
von der Krankenkasse über-
nommen.

… Sterilisation

Reduzierung von vier auf drei
Versuche, die von der Kran-
kenkasse zu jeweils 50 %
bezahlt werden.
Altersbegrenzung für Frauen
zwischen 25 und 40 Jahren,
für Männer bis zu 50 Jahren.

… künstliche Befruchtung

Grundsätzlich werden sich
die Krankenkassen daran
nicht mehr beteiligen.

Ausnahme:
Ein Leistungsanspruch be-
steht auch weiterhin für Kin-
der und Jugendliche bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr
sowie für schwer sehbeein-
trächtigte Menschen.

… Sehhilfen/Brillen

Fahrtkosten zur ambulanten
Behandlung werden grund-
sätzlich nicht mehr von der
Krankenkasse übernommen.

Ausnahme:
Wenn es zwingende medi-
zinische Gründe gibt, kann 
die Krankenkasse in beson-
deren Fällen eine Genehmi-
gung erteilen und die
Fahrtkosten übernehmen.

… Fahrtkosten

Nicht verschreibungspflich-
tige Arzneimittel werden von
den Krankenkassen grund-
sätzlich nicht mehr erstattet.
Arzneimittel, die überwiegend
der Verbesserung der priva-
ten Lebensführung dienen 
(z. B. Viagra), werden nicht
mehr erstattet.

Ausnahme:
Verordnung für Kinder bis 
zum 12. Lebensjahr, für
Jugendliche mit Entwicklungs-
störungen und bei der
Behandlung schwerwiegender
Erkrankungen, wenn solche
Arzneimittel zum Therapie-
standard gehören.

… Arzneimittel

Werden zukünftig über
Steuern finanziert. Für den
Versicherten ändert sich
nichts, da diese Leistungen
auch weiterhin über die
Krankenkasse abgerechnet
werden.

… Mutterschaftsgeld
… Empfängnisverhütung

… Schwangerschaftsabbruch
… Krankengeld bei

Erkrankung eines Kindes

Der Zahnersatz bleibt im
Gesamtleistungskatalog der
gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Bis Ende 2004 galt
der Versicherungsschutz in der
alten Form. Seit 2005 wird
Zahnersatz als obligatorische
Satzungsleistung von den
gesetzlichen Krankenkassen
angeboten.
Allerdings leisten die Kran-
kenkassen nur noch befund-
bezogene Festzuschüsse.
Seit 01.07.2005 wird von den
Versicherten nochmals ein
Sonderbeitrag in Höhe von
0,5 % erhoben.

Das bedeutet konkret:
Gesetzlich Versicherte zahlen
seit 01.07.2005 für die
Absicherung des
Zahnersatzes einen zusät-
zlichen einkommensabhängi-
gen Beitrag in Höhe von 
0,4 %. Das gilt nicht für Kinder
und Bezieher von
Arbeitslosengeld II.
Für GKV-Versicherte können
nur ergänzende private
Zahnzusatzversicherungen
abgeschlossen werden.

… beim Zahnersatz

(Quelle: BMGS)
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Praxisgebühr von 10,00 EUR
pro Quartal beim Arzt oder
Zahnarzt.

Überweisungen: Wer von
einem Arzt zu einem anderen
Arzt überwiesen wird, zahlt
dort keine Praxisgebühr mehr,
wenn der zweite Arztbesuch in
dasselbe Quartal fällt.

Vorsorge:
Jährliche Kontrollbesuche
beim Zahnarzt, Vorsorge und
Früherkennungstermine und
Schutzimpfungen sind von der
Praxisgebühr ausgenommen.

Abbildung: Änderungen durch die Gesundheitsreform 2004
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(Quelle: BMGS)
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2.3.4 Gesundheitsreform 2007

Eine Auswahl wichtiger Veränderungen:

Einführung einer allgemeinen Versicherungspflicht
Für	zuletzt	GKV-Versicherte	gilt	die	Versicherungspflicht	seit	01.04.2007,	für	zuletzt	PKV-
Versicherte besteht seit 01.07.2007 ein Beitrittsrecht in den Standardtarif; der Standardtarif 
musste also für Beitrittswillige geöffnet werden. Ablehnungen und Risikozuschläge wegen 
Vorerkrankungen sind nicht möglich. Seit 01.01.2009 besteht auch eine Versicherungs-
pflicht für Versicherte, die der PKV zuzuordnen sind. Seit diesem Zeitpunkt müssen alle pri-
vaten Versicherer den neuen sogenannten Basistarif anbieten, dessen Leistungen denen 
der GKV entsprechen. Eine Krankenversicherung, die der Versicherungspflicht genügt, 
muss mindestens Leistungen für den ambulanten und stationären Bereich umfassen. Leis-
tungen für den Zahnbereich sind nicht erforderlich. Die am Markt angebotenen Basistarife 
enthalten selbstverständlich dennoch auch Leistungen für den Zahnbereich. Selbstbehalte 
sind möglich, allerdings maximal bis zu einem Selbstbehalt von 5.000,00 EUR.

Sollte der Versicherungsnehmer den Basistarifbeitrag (max. Höchstbeitrag der GKV) 
nicht zahlen können und sich durch die Beitragszahlungspflicht eine Sozialhilfebedürftig-
keit ergeben, ist der Beitrag um die Hälfte zu ermäßigen. Ergibt sich dann immer noch 
eine Hilfebedürftigkeit, wird der Beitrag vom Sozialhilfeträger übernommen.

Im neu eingerichteten Basistarif besteht Kontrahierungszwang, sofern die Zugangsvo-
raussetzungen erfüllt sind.

Folgende	Personen	dürfen	bzw.	durften	den	Basistarif	wechseln:

•	 Nichtversicherte,	die	der	PKV	zuzuordnen	sind;
•	 freiwillig	GKV-Versicherte	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Einführung	des	Basis-

tarifs bzw. innerhalb von sechs Monaten nach Ende der Versicherungspflicht;
•	 alle	Bestandsversicherten	zeitlich	begrenzt	bis	30.06.2009.

Aufgrund der Versicherungspflicht ist auch die Kündigung einer Krankenversicherung 
nur dann noch möglich, wenn der GKV oder der PKV der Abschluss einer neuen Versi-
cherung, die der Versicherungspflicht genügt, nachgewiesen wird. Auch eine Kündigung 
des Versicherungsvertrags wegen Nichtzahlung der Prämie ist nicht mehr möglich. Bei 
entsprechenden Zahlungsrückständen wird der Krankenversicherer den Tarif zunächst 
ruhend stellen. In dieser Phase werden lediglich noch Leistungen für akute Behandlungen 
und Schmerzzustände sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft gezahlt. Besteht 
nach einem Jahr immer noch ein Beitragsrückstand, wird der Krankenversicherer den 
Tarif in den Basistarif umstellen. Soweit hier die Zahlung ebenfalls nicht möglich ist, kann 
die Hälfte des Beitrags durch den Träger der Sozialhilfe übernommen werden (s. o.).

Seit 01.07.2009 können Bestandsversicherte (Abschluss eines PKV-Vertrags bis 
31.12.2008) unter Mitnahme ihrer Alterungsrückstellungen nur innerhalb ihres Versicherers 
in den Basistarif wechseln. Dies ist möglich ab dem 55. Lebensjahr oder bei Bestehen 
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eines Rentenanspruchs oder in finanzieller Not. Personen, die nach dem 01.01.2009 
einen neuen PKV-Vertrag abgeschlossen haben und die Zugangsvoraussetzungen erfül-
len, können in den Basistarif jedes beliebigen Versicherers wechseln.

Krankengeld
Das	 Krankengeld	 für	 freiwillig	 versicherte	 Selbstständige	 und	 Freiberufler	 ist	 zum	
01.01.2009 weggefallen, wurde jedoch zum 01.07.2009 wieder eingeführt, allerdings 
dann erst ab dem 43. Tag wie bei Arbeitnehmern auch.

Versicherungswechsel
Der Wechsel von der GKV in die PKV ist nur noch möglich, wenn das Jahresarbeits-
entgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze übersteigt und sie in drei aufeinanderfolgenden 
Kalenderjahren überstiegen hat.

Seit 01.01.2009 ist der Wechsel zwischen PKV-Unternehmen durch die Portabilität der 
Alterungsrückstellungen in Höhe des Basistarifs erleichtert. Zuvor war eine Mitnahme 
der Alterungsrückstellungen bei einem Versicherungswechsel zwischen privaten Versi-
cherern nicht möglich.

Neue Wahltarife
Es wird unterschieden zwischen Wahltarifen, die die gesetzlichen Krankenkassen anbieten 
müssen, und Tarifen, die die Kassen anbieten können. Zu den Pflichttarifen gehören struk-
turierte Behandlungsprogramme bei chronischen Krankheiten (DMP) und die sogenannte 
hausarztzentrierte Versorgung. Zu den freiwilligen Tarifen der Kassen gehören Selbstbe-
halttarife, Tarife für die Nichtinanspruchnahme von Leistungen, Kostenerstattungstarife und 
Tarife für zusätzliche Leistungsabsicherung. Hier können Selbstbehalte, Zuzahlungen und 
Beitragserstattungen vereinbart werden − dies im Rahmen festgelegter Höchstgrenzen. Zu 
beachten ist, dass bei der Wahl dieser Tarife eine Mindestbindungsfrist von drei Jahren 
gilt.

Zu Pflichtleistungen der Krankenkassen gehören außerdem seit April 2007 Mutter-/
Vater-Kind-Kuren, empfohlene Impfungen, geriatrische Rehabilitationen und Leistungen 
der häuslichen Krankenpflege − auch in Wohngemeinschaften oder in Heimen.

Gesundheitsfonds
Seit dem 01.01.2009 werden die Beiträge der Versicherten und der Arbeitgeber zwar 
noch an die Krankenkassen gezahlt, von diesen aber an den Gesundheitsfonds wei-
tergeleitet. Seit diesem Zeitpunkt gilt ein einheitlich von der Bundesregierung festge-
legter Beitragssatz für alle Kassen. Dieser liegt seit 01.07.2009 bei 14,9 % (bis zum 
30.06.2009: 15,5 %). Die Krankenkassen erhalten aus dem Gesundheitsfonds Zuwei-
sungen. Wenn sie damit nicht auskommen, können sie einen Zusatzbeitrag von den Ver-
sicherten erheben, den diese allein, also ohne Arbeitgeberbeteiligung, zahlen müssen. 
Dieser Zusatzbeitrag darf 1 % der beitragspflichtigen Einnahmen nicht übersteigen; ein 
pauschaler Beitrag von max. 8,00 EUR kann aber ohne Einkommensprüfung erhoben 
werden. Dann hat der Versicherte allerdings ein Sonderkündigungsrecht.
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Die privaten Krankenversicherer hatten gegen einige Punkte der Gesundheitsreform 
2007 verfassungsrechtliche Bedenken – insbesondere traf dies auf die Einführung des 
Basistarifs zu, der die PKV verpflichtet, jeden Antragsteller ohne Risikozuschlag und 
somit auch ohne Gesundheitsprüfung aufzunehmen, der nicht der GKV zugeordnet 
werden kann. Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 10.06.2009 
wurde allerdings die Verfassungsmäßigkeit sämtlicher Änderungen und somit auch der 
Einführung des Basistarifs bestätigt. Verfassungswidrige Auswirkungen aufgrund der 
veränderten Rahmenbedingungen durch die Gesundheitsreform 2007 konnten von den 
privaten Krankenversicherern nicht belegt werden und wurden vom BVerfG auch derzeit 
nicht gesehen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass zukünftig weitere 
Reformen im Gesundheitsbereich insbesondere von der PKV sehr kritisch beobachtet 
und ggf. zu erneuten Verfassungsbeschwerden führen werden. Die dann notwendigen 
weiteren Entscheidungen des BVerfG bleiben abzuwarten.

2.4 Die Gesetzliche Unfallversicherung

Träger der Gesetzlichen Unfallversicherung sind die sich selbst verwaltenden Berufsge-
nossenschaften sowie

•	 der	Bund,
•	 die	Bundesanstalt	für	Arbeit,
•	 die	Gemeinden	und	Gemeindeunfallversicherungsverbände,
•	 die	Länder.

Abbildung: Gliederung der Gesetzlichen Unfallversicherung

Die Gesetzliche Unfallversicherung gliedert sich in die

Träger:

Mitglieds-
unternehmen:

Alle Betriebe der
gewerbl. Wirtschaft
und der öffentl.
Verwaltung

Alle landwirtschaftl.
Betriebe, Betriebe
des Gartenbaus

Alle Unternehmen der
Seeschifffahrt und
Seefischerei

Gewerbliche Berufs-
genossenschaften

Landwirtschaftliche Be-
rufsgenossenschaften

See-Berufs-
genossenschaften

Allgemeine
Unfallversicherung

Landwirtschaftliche
Unfallversicherung

Seeunfall-
versicherung
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Angehöriger	der	Unfallversicherung	wird	man	als	Pflicht-	oder	Freiwilligversicherter:

Abbildung: Angehörige der Gesetzlichen Unfallversicherung

wird man ohne Rücksicht auf den eigenen
Willen oder den des Arbeitgebers. Es han-
delt sich um eine Zwangsversicherung,
insbesondere für
• alle Arbeitnehmer
• Unternehmer (Arbeitgeber), in Ab-

hängigkeit von der Betriebsgröße und
dem Gewerbezweig der Unternehmung

wird man als nicht versicherungs-
pflichtiger Unternehmer, Selbstständiger
oder Freiberufler mit freiwilliger
Beantragung

Pflichtversicherter ... Freiwillig Versicherter ...

Durch die GUV sind die nachfolgenden Personen geschützt:

Abbildung: Geschützter Personenkreis GUV

während der beruflichen Tätigkeit sowie auf dem
Weg zur und von der Arbeit

Alle Arbeitnehmer:

während der ArbeitSelbstständige:

während einer Rettungs- oder HilfeleistungHilfeleistende:

während des Kindergartenbesuchs sowie auf dem
Weg zum und vom Kindergarten

Kinder:

während des (Hoch-)Schulbesuchs sowie auf dem
Weg zur und von der (Hoch-)Schule

Schüler, Studenten:

Für	 die	 sogenannten	 Wegeunfälle kommt die kollektive Unfallversicherung nach der-
zeitiger Rechtslage nur auf, wenn sich der Unfall auf dem kürzesten (zeitlich) Weg zwi-
schen Arbeitsstätte/Schule und der Wohnung des Versicherten ereignet. Dies gilt, mit 
Ausnahme	von	Trunkenheit,	verschuldensunabhängig.	Für	den	gesamten	Privatbereich	
besteht also kein Versicherungsschutz. Die Meldung eines Unfalls muss umgehend dem 
Arbeitgeber oder der Schule gegenüber erfolgen. Von dort wird der zuständige Versiche-
rungsträger unterrichtet.

Neben den Berufs- und Wegeunfällen ist die Berufskrankheit das dritte Ereignis, das 
einen Anspruch auf Leistung auslösen kann. Die als Berufskrankheiten anerkannten 
Krankheiten sind in einem Katalog zusammengestellt, der über die Berufsgenossen-
schaft bezogen werden kann. 

Beispiel:

Die	 bekannteste	 Berufskrankheit	 ist	 die	 „Staublunge“	 und	 resultiert	 aus	 einer	 besonders	

gesundheitsschädigenden Tätigkeit, dem Bergbau.
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In der GUV sind folgende Leistungen geregelt:

•	 Heilbehandlung:
 Beseitigung oder Reduzierung von Unfallfolgen und Beschwerden aufgrund einer 

Berufskrankheit. Die Heilbehandlung umfasst neben ärztlicher Behandlung auch

	 •	 Versorgung	mit	Arznei-	und	Verbandmitteln, 
•	 Krankengymnastik, 
•	 Ausstattung	mit	Körperersatzstücken, 
•	 Orthopädische	Hilfsmittel, 
•	 Pflegemaßnahmen, 
•	 Therapien, 
•	 Kur-	und	Sanatoriumsaufenthalte.

•	 Berufshilfe:
 Leistungen zur beruflichen Rehabilitation. 

Ziel ist es, den Verletzten wieder ins Berufsleben zu integrieren. Ist dies nicht mög-
lich, werden die Kosten für eine Ausbildung in einem anderen Beruf übernommen 
und für diese Zeit Übergangsgeld bezahlt.

•	 Verletztengeld:
 Während der Heilbehandlung erhalten Versicherte Verletztengeld, solange sie infol-

ge des Versicherungsfalls arbeitsunfähig sind (nach der Lohnfortzahlung) entspre-
chend den Vorschriften der Krankengeldzahlung.

•	 Übergangsgeld: 
Zahlung eines Übergangsgeldes für die Dauer des Bezugs von berufsfördernden 
Leistungen, sofern kein Krankengeld oder Arbeitsverdienst gezahlt wird. Die Höhe 
entspricht dem des Krankengeldes.

•	 Verletztenrente: 
(ebenso Rente wegen Verlust der Erwerbsfähigkeit durch Berufskrankheit) 
Sie wird gezahlt, wenn die Erwerbsfähigkeit dauerhaft um mindestens 20 % gemin-
dert ist und länger als 26 Wochen andauert.

•	 Sterbegeld	und	Hinterbliebenenrente:
	 Führt	der	Unfall	oder	die	Berufskrankheit	zum	Tode,	wird	eine	Beihilfe	zu	den	Beer-

digungskosten und eine Rente an die Hinterbliebenen gezahlt.

Neben der finanziellen Sicherstellung und der Rehabilitation hat die GUV eine weitere bedeu-
tende Aufgabe: die Unfallverhütung. Dazu erlassen die Berufsgenossenschaften Unfallver-
hütungsvorschriften, deren Einhaltung durch technische Aufsichtsbeamte überwacht wird.
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2.5 Die Arbeitslosenversicherung

Träger der Arbeitslosenversicherung ist die Bundesagentur für Arbeit mit Hauptsitz 
in Nürnberg, die sich weiter in die jeweiligen Arbeitsagenturen untergliedert. Bei der 
Bundesagentur für Arbeit handelt es sich um eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit 
Selbstverwaltung unter Aufsicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Grund-
sätzliche Entscheidungen treffen der Verwaltungsrat und ein dreiköpfiger Vorstand mit 
dem Vorstandsvorsitzenden, der die Agentur nach außen vertritt.

Aufgabe der Bundesagentur ist nicht nur die Erbringung von Geldleistungen, sondern, 
gemeinsam mit der Bundesregierung, die Verbesserung des Beschäftigungsgrades. Das 
SGB III nennt dazu eine Reihe von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen.

Abbildung: Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit

Aufgaben der Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigungspolitik

• Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung

• Berufsberatung
• Arbeitsvermittlung
• Förderung der beruflichen

Ausbildung
• Fortbildung u. Umschulung
• Förderung der Arbeitsauf-

nahme
• Berufsfördernde Leistun-

gen zur Rehabilitation

• Gewährung von
Kurzarbeitergeld

• Förderung der ganzjähri-
gen Beschäftigung durch
– Winterbauförderung
– Kurzarbeitergeld

• Maßnahmen zur Arbeits-
beschaffung z. B. durch
Zuschüsse zu den
Lohnkosten

• Gewährung von Arbeits-
losengeld I

• Gewährung von Arbeits-
losengeld II

• Gewährung von Insolvenz-
geld

• Zahlung der Sozialversi-
cherungsbeiträge der
Leistungsempfänger

Erhaltung und Schaffung
von Arbeitsplätzen

Leistungen an
Arbeitslose

Damit liegt der Schwerpunkt auf vorbeugenden Maßnahmen, die Arbeitslosigkeit nach 
Möglichkeit verhindern oder die Betroffenen zumindest in die Lage versetzen sollen, sich 
rechtzeitig auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen.

2.5.1 Arbeitslosengeld I (nach SGB III)

Ein Anspruch besteht für Arbeitsuchende, die in den letzten drei Jahren vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit mind. 360 Tage gearbeitet, dafür Beiträge entrichtet haben und mind. 
18 Wochenstunden beschäftigt gewesen sind. Geleistet wird gestaffelt nach Alter und 
Versicherungszeit für sechs bis 32 Monate, in Höhe von

•	 67	%	für	Personen	mit	mindestens	einem	Kind	und
•	 60	%	für	Personen	ohne	Kinder
der bisherigen regelmäßigen pauschalierten Nettobezüge. Die Beantragung erfolgt über 
die zuständigen Arbeitsagenturen.
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Änderungen zum 01.01.2005 (nach Bundesagentur für Arbeit):

•	 Anspruch	auf	Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit haben Arbeitnehmer, die 
arbeitslos sind, sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos gemeldet und die Anwart-
schaftszeit erfüllt haben.

•	 Für	 Ansprüche,	 die	 ab	 dem	 01.01.2005	 entstehen,	 wird	 zur	 Bemessung	 nur	 auf	
Arbeitsentgelt aus versicherungspflichtigen Beschäftigungen im Bemessungszeit-
raum zurückgegriffen. Andere Versicherungspflichtzeiten (zum Beispiel Krankengeld-
bezug) wirken sich nicht mehr auf die Höhe des Arbeitslosengeldes aus.
Grundsätzlich umfasst der Bemessungszeitraum die beim Ausscheiden abgerech-
neten Entgeltabrechnungszeiträume innerhalb eines Jahres vor Ende des letzten 
Versicherungspflichtverhältnisses vor Entstehung des Anspruchs.
Sollten im Bemessungszeitraum weniger als 150 Tage mit Anspruch auf Arbeitsent-
gelt vorliegen, wird auf das innerhalb der letzen zwei Jahre erzielte Arbeitsentgelt 
zurückgegriffen. Können auch hier keine 150 Tage mit Anspruch auf Arbeitsentgelt 
festgestellt werden, wird das Arbeitslosengeld nach einer von vier Qualifikationsstu-
fen fiktiv bemessen. Aus dem maßgebenden Arbeitsentgelt wird ein kalendertägli-
ches Bemessungsentgelt ermittelt.

•	 Seit	dem	01.01.2005	ruht	der	Anspruch	auf	Arbeitslosengeld	wegen	einer	Sperrzeit,	
wenn sich der Arbeitsuchende ohne wichtigen Grund versicherungswidrig verhalten 
hat.

 Versicherungswidriges Verhalten kann vorliegen bei:

	 •	 Arbeitsaufgabe,
	 •	 Arbeitsablehnung,
	 •	 unzureichenden	Eigenbemühungen	um	eine	neue	Stelle,
	 •	 Ablehnung/Abbruch	einer	beruflichen	Eingliederungsmaßnahme,
	 •	 Meldeversäumnis	bei	der	Agentur	für	Arbeit.

Eine Sperrzeit wegen Arbeitsablehnung kann auch eintreten, wenn der Arbeitsuchende 
vor Beginn der Arbeitslosigkeit als arbeitsuchend gemeldeter Arbeitnehmer eine angebo-
tene Beschäftigung nicht angenommen oder nicht angetreten oder das Zustandekom-
men einer Beschäftigung verhindert hat.

Der Eintritt einer Sperrzeit führt dazu, dass das Arbeitslosengeld für die Dauer von zwölf 
Wochen – bei besonderen Tatbeständen drei oder sechs Wochen – nicht gezahlt wird.

Die Dauer einer Sperrzeit bei unzureichenden Eigenbemühungen beträgt zwei Wochen, 
bei Meldeversäumnissen jeweils eine Woche. Die Anspruchsdauer vermindert sich um 
die Tage einer Sperrzeit – bei einer zwölfwöchigen Sperrzeit wegen Arbeitsaufgabe min-
destens um ein Viertel der Anspruchsdauer.
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Änderungen zum 01.02.2006 (nach Bundesagentur für Arbeit):

•	 Erfüllung	der	Anwartschaftszeit
 Seit dem 01.02.2006 ist die Anwartschaftszeit nur noch dann erfüllt, wenn der Arbeit-

suchende innerhalb der Rahmenfrist von zwei Jahren (statt zuvor drei) mindestens 
ein Jahr versicherungspflichtig war. Die Sonderregelungen für Saisonarbeitnehmer 
und Wehr- und Zivildienstleistende sind entfallen.

•	 Verkürzung	der	Anspruchsdauer
 Seit dem 01.02.2006 beträgt die Dauer des Anspruchs auf Arbeitslosengeld nur 

noch maximal zwölf Monate – für Personen, die bei Entstehung des Anspruchs 
bereits das 55. Lebensjahr vollendet haben, maximal 18 Monate.

•	 Höhe	des	Arbeitslosengeldes
 Seit dem 01.02.2006 bleibt das Bemessungsentgelt aus einem früher erworbenen 

Anspruch nur noch dann bestandsgeschützt, wenn der letzte Bezug von Arbeitslo-
sengeld innerhalb von zwei Jahren (statt zuvor drei) liegt.

•	 Erlöschen	des	Anspruch
 Seit dem 01.02.2006 werden für das Erlöschen wegen des Eintritts von Sperr-

zeiten mit einer Gesamtdauer von mindestens 21 Wochen auch die Sperrzeiten 
berücksichtigt, die in einem Zeitraum von zwölf Monaten vor der Entstehung des 
Anspruchs eingetreten sind.

2.5.2 Arbeitslosengeld II (nach SGB II) 

Grundsatz
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten als Arbeitslosengeld II

•	 Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts	einschließlich	der	angemessenen	
Kosten für Unterkunft und Heizung und

•	 unter	bestimmten	Voraussetzungen	einen	befristeten	Zuschlag.

Das zu berücksichtigende Einkommen und Vermögen mindert die Geldleistung, soweit 
es	bestimmte	Freibeträge	übersteigt.

Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts
Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts für erwerbsfähige Hilfebedürftige 
umfasst neben dem Bedarf an Ernährung, Körperpflege, Hausrat und den Bedürfnissen 
des täglichen Lebens auch Beziehungen zur Umwelt und Teilnahme am kulturellen 
Leben. Die Regelleistung deckt laufende und einmalige Bedarfe pauschaliert ab.
Anspruch auf volle Regelleistung (100 %) haben Alleinstehende, Alleinerziehende sowie 
Personen, deren Partner minderjährig ist.
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Abbildung: Regelleistungen ALG II
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit 2007)

Tabelle Arbeitslosengeld II
Pauschalierte Regelleistungen (RL) bei Arbeitslosengeld II/Sozialgeld

Berechtigte

• Alleinstehende(r)
• Alleinerziehende(r)
• Person mit minder-

jährigem Partner

100 %

alte und neue Bundesländer

359,00 EUR 323,00 EUR 287,00 EUR 251,00 EUR

90 % 80 % 70 %

• Partner ab Voll-
endung des
18. Lebensjahres

• Kinder ab Voll-
endung des 14.
Lebensjahres bis
Vollendung des
25. Lebensjahres
• minderjährige

Partner

• Kinder bis Voll-
endung des
14. Lebensjahres

 

Anpassung der Regelleistung
Die Regelleistung wird jeweils zum 01.07. eines Jahres im Einklang mit dem aktuellen 
Rentenwert der Gesetzlichen Rentenversicherung angepasst.

Mehrbedarfe
Zusätzliche Aufwendungen (Mehrbedarfe), die nicht durch die Regelleistung abgedeckt 
sind,	können	in	Form	von	Pauschalbeträgen	unter	bestimmten	Voraussetzungen	über-
nommen werden

•	 für	werdende	Mütter	ab	der	13.	Schwangerschaftswoche,
•	 für	Alleinerziehende	abhängig	vom	Alter	und	der	Anzahl	der	Kinder,
•	 für	behinderte	Menschen,
•	 für	Ernährung	(wenn	eine	kostenaufwendigere	Ernährung	aus	medizinischen	Grün-

den nachweislich erforderlich ist).

Die Summe der Mehrbedarfe zum Lebensunterhalt darf die maßgebende Regelleistung 
für erwerbsfähige Hilfebedürftige nicht überschreiten.

Einmalige Leistungen
Mit der Regelleistung wird der laufende Unterhaltsbedarf sichergestellt.
Über die Regelleistung hinaus können einmalig

•	 die	Erstausstattung	für	die	Wohnung	einschließlich	Haushaltsgeräten,
•	 die	Erstausstattung	für	Bekleidung	einschließlich	bei	Schwangerschaft	und	Geburt	
 sowie
•	 mehrtägige	Klassenfahrten	im	Rahmen	der	schulrechtlichen	Bestimmungen

erbracht werden.
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Die	einmaligen	Leistungen	für	die	Erstausstattung	können	 in	Form	von	Sachleistungen	
oder Geldleistungen erbracht werden. Der Bedarf kann auch durch eine Pauschale 
abgegolten werden.

Anspruch auf einmalige Leistungen besteht auch dann, wenn wegen fehlender Hilfebe-
dürftigkeit keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts gezahlt werden, der 
Antragsteller aber nicht über ausreichendes Einkommen verfügt, um diesen Bedarf voll 
abzudecken.

Dauer
Arbeitslosengeld II wird zeitlich unbegrenzt gewährt, wenn die Anspruchsvoraussetzun-
gen, insbesondere die Hilfebedürftigkeit, dauerhaft erfüllt sind. Um die Hilfebedürftigkeit 
in zeitlich überschaubaren Abständen überprüfen zu können, sollen die Leistungen 
jeweils für sechs Monate bewilligt werden. Sofern bei Antragstellung bereits erkennbar 
ist, dass die Hilfebedürftigkeit vor Ablauf des regelmäßigen Bewilligungszeitraumes ent-
fällt, wird der Bewilligungszeitraum entsprechend verkürzt. In Ausnahmefällen ist auch 
eine Verlängerung möglich.

2.5.3 Sozialgeld

Wer bekommt Sozialgeld?
Nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige, die mit einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in 
einer Bedarfsgemeinschaft leben, erhalten als Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts Sozialgeld, soweit sie keinen Anspruch auf Leistungen nach dem Zwölften Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB XII) haben. Anspruchsberechtigt sind auch Bezieher von Renten 
wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung auf Zeit.

Angehörige einer Bedarfsgemeinschaft, die

•	 Rente	wegen	voller	Erwerbsminderung	auf	Dauer	beziehen	oder
•	 das	65.	Lebensjahr	vollendet	haben,	haben	keinen	Anspruch	auf	Sozialgeld.

Leistungsumfang
Das Sozialgeld umfasst folgende Leistungen:

•	 Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhalts,
•	 Leistungen	für	Mehrbedarfe	beim	Lebensunterhalt,
•	 Leistungen	für	Unterkunft	und	Heizung	sowie
•	 die	Gewährung	eines	Darlehns	bei	Bestehen	eines	unabweisbaren	Bedarfs	im	Ein-

zelfall.

Anspruch auf Zahlung eines Zuschlags nach dem Bezug von Arbeitslosengeld besteht 
hier nicht.

Die Höhe der Regelleistung und der Mehrbedarfe entspricht der des Arbeitslosengeldes I.
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2.5.4 Kurzarbeitergeld

Bei vorübergehendem Arbeitsausfall wird diese Leistung für ausgefallene Arbeitsstunden 
gewährt, wenn dadurch die Arbeitsplätze erhalten werden können (67 % bzw. 60 % der 
Bezüge).

Der Erhalt dieser Leistungen ist nur dem in der Arbeitslosenversicherung Pflichtversicher-
ten möglich.

Abbildung: Kurzarbeitergeld

• Alle Arbeiter und Angestellten unab-
hängig vom Einkommen

• Alle Selbstständigen
• Beamte
• Arbeitnehmer, die das 63. Lebensjahr

vollendet haben
• Rentner wegen Erwerbsunfähigkeit

Pflichtversicherte: Nicht Versicherte:

2.5.5 Freiwillige Arbeitslosenversicherung

Für	Unternehmer	besteht	grundsätzlich	im	Falle	der	Insolvenz	des	Betriebes	keine	soziale	
Absicherung im Rahmen der Arbeitslosenversicherung. Es gibt jedoch zwei Ausnahmen:

•	 Wenn	der	Existenzgründer	vor	dem	Beginn	der	selbstständigen	Tätigkeit	bereits	
Ansprüche auf Arbeitslosengeld erworben hat, bleiben diese gemäß § 147 SGB III 
innerhalb	einer	Frist	von	vier	Jahren	noch	bestehen.	Die	Frist	beginnt	mit	dem	Ent-
stehen	des	Anspruchs	auf	Arbeitslosengeld.	Für	nähere	Auskünfte	steht	Ihnen	die	
örtliche Agentur für Arbeit zur Verfügung.

•	 Seit	dem	01.02.2006	besteht	die	Möglichkeit,	sich	bei	Vorliegen	der	Vorausset-
zungen auch als Selbstständiger durch eine freiwillige Weiterversicherung in der 
Arbeitslosenversicherung gegen Arbeitslosigkeit zu versichern. Rechtsgrundlage ist 
§ 28a SGB III.

Die freiwillige Weiterversicherung in der Arbeitslosenversicherung können folgende Per-
sonenkreise nutzen:

•	 Selbstständig	Tätige,	die	mindestens	15	Stunden	in	der	Woche	tätig	sind.
•	 Pflegende	Angehörige,	die	einen	Angehörigen	der	Pflegestufen	I	-	III	mindestens	14	

Stunden in der Woche pflegen.
•	 Arbeitnehmer,	die	eine	Beschäftigung	außerhalb	der	EU	ausüben.
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Voraussetzungen der Versicherungsmöglichkeit für Selbstständige sind:

•	 Der	Antragsteller	hat	in	den	letzten	24	Monaten	vor	der	Aufnahme	der	Selbststän-
digkeit in einem versicherungspflichtigen Verhältnis gestanden oder Entgeltersatz-
leistungen (Arbeitslosengeld) bezogen.

•	 Die	Selbstständigkeit	muss	innerhalb	von	einem	Monat	nach	dem	Ende	der	Ent-
geltersatzleistung bzw. der versicherungspflichtigen Beschäftigung aufgenommen 
worden sein.

•	 Es	darf	keine	andere	Versicherungspflicht	bestehen,	z.	B.	Bezug	des	Krankengel-
des.

Es besteht für alle Versicherten eine einheitliche Beitragshöhe. Unterschieden wird ledig-
lich zwischen West- und Ostdeutschland.

Für	das	Jahr	2009	besteht	folgende	monatliche	Beitragshöhe:

•	 17,64	EUR	(Westdeutschland)
•	 14,95	EUR	(Ostdeutschland)

Die Höhe des Arbeitslosengeldes orientiert sich nach der Qualifikationsstufe sowie dem 
Vorhandensein von unterhaltsbedürftigen Kindern. Bei einem Selbstständigen ohne 
Kinder und der Besteuerung nach Steuerklasse III kommt es zu folgenden Leistungsan-
sprüchen:

Abbildung: Leistungen freiwillige Arbeitslosenversicherung

Westdeutschland Ostdeutschland

Hochschule/Fachhochschule 1.364,00 EUR 1.095,00 EUR

Fachschule/Meister 1.200,00 EUR 949,00 EUR

abgeschlossene Ausbildung 1.003,00 EUR 783,00 EUR

ohne Ausbildung 767,00 EUR 617,00 EUR
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